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Beschlussvorschlag: 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, als Mitglieder und Vertreter*innen der Gemeinde 
in den Kindergartenbeirat der Kindertageseinrichtung „Spatzennest“  
 

� Herrn/ Frau……………………………….……………(Mitglied) 
� Herrn/ Frau……………………………….………..….(Mitglied) 
� Herrn/ Frau……………………………….……………(Vertretung) 
� Herrn/ Frau…………………………………………….(Vertretung) 

 
zu entsenden. 
 
 

Sachverhalt: 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 32 Abs. 3 KiTaG ist in Kindertageseinrichtungen ein Beirat zu bilden, 
sofern die Zusammenarbeit nicht in anderer geeigneter Form sichergestellt ist. In den 
Finanzierungsverträgen wurde festgelegt, dass ein Beirat gebildet wird. 
 
Der Beirat setzt sich dabei zu gleichen Teilen aus Vertreter*innen  

- der Eltern,  
- der pädagogischen Fachkräfte, 
- des Trägers und 
- der Standortgemeinde 



zusammen. 
 
Gemäß § 15 GStG (Gleichstellungsgesetz) soll bei der Entsendung von 
Vertreterinnen und Vertretern für Beiräte darauf geachtet werden, dass Frauen und 
Männer jeweils hälftig berücksichtigt werden. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 

Anlage/n: 
Keine 
 


	Vorlage

